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Anhang 2

Abgrenzung Sanierungsgebiet �Salzbergen � Ortskern�

--------------------------------------------------

149 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Gemeinde Sögel; Bebauungsplan Nr. 4 �Loruper
Weg�; 5. Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB); In-
krafttreten des Bebauungsplanes; Bekanntmachung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am 24.02.2026 die 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 �Loruper Weg� im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB als Satzung
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und die Begründung beschlossen.

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die 5. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 4 �Loruper Weg� im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wurde.

Das Plangebiet der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 �Loruper Weg� umfasst den
gesamten östlichen Teil des ursprünglichen Bebauungsplanes bzw. dessen 1. Änderung im Nord-
westen der Ortslage von Sögel und ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dar-
gestellt.
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Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 �Loruper Weg� und die Begründung liegen bei der
Gemeinde Sögel, Ludmillenhof, 49751 Sögel, während der Dienststunden öffentlich aus und
können dort eingesehen werden.

Ergänzend können diese Unterlagen gemäß § 10a BauGB auch im Internet unter der Adresse

https://www.soegel.de/wirtschaft-und-bauen/
bauleitplanung/bebauungsplaene/bebauungsplaene-soegel/

sowie zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen

https://uvp.niedersachsen.de

eingesehen und abgerufen werden.



283

Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2026 vom 30.04.2026

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 �Loruper Weg�
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Sögel unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Sögel, 21.04.2026

GEMEINDE SÖGEL
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

150 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer in der
Gemeinde Walchum (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG), des § 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
(NKAG), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), der §§ 1, 2 und 7 des Niedersäch-
sischen Grundsteuergesetzes (NGrStG), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG)
und des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf
die hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhebungsgesetz) in den jeweils gültigen Fassun-
gen hat der Rat der Gemeinde Walchum in seiner Sitzung am 17.03.2026 folgende Hebesatz-
satzung beschlossen:

§ 1 Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden für das Gebiet der Gemeinde
Walchum wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) 200 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 200 v. H.

2. Gewerbesteuer 370 v. H.

§ 2 Gültigkeit

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2026 ff.


